
 

 

Stellungnahme des Bundesministeriums für Finanzen zu dem Bericht des 

Fiskalrates über die Einhaltung der Fiskalregeln 2018 – 2023 (Mai 2019) 

Eine Budgetpolitik, welche sich die Erfüllung EU-weiter und nationaler Fiskalregeln zum Ziel 

setzt, dient keinem bloßen Selbstzweck. Sie ist vielmehr Beleg für die Wichtigkeit 

ausgeglichener und stabiler öffentlicher Finanzen für die Zukunft Österreichs. Nur eine 

nachhaltige Budgetpolitik stärkt das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit in den Staat, auch in 

Zukunft den Wohlstand, die soziale Stabilität und die Attraktivität des österreichischen 

Wirtschaftsstandortes zu sichern. Trotz veränderter politischer Rahmenbedingungen und 

moderater konjunktureller Abwärtsrisiken befindet sich Österreich auf einem soliden und 

zukunftsfähigen Budgetpfad, welcher sämtliche fiskalischen Vorgaben erfüllt. Das BMF dankt 

dem Fiskalrat in dieser Hinsicht für die Analyse und Einschätzungen zur Einhaltung der 

Fiskalregeln und der kurz- bis mittelfristigen Budgetplanung. 

 

Im Jahr 2018 erzielten alle Gebietskörperschaftsebenen einen besseren Finanzierungssaldo im 

Vergleich zum Vorjahr. Der gesamtstaatliche Maastricht-Saldo Österreichs belief sich 2018 auf 

0,1 % des BIP, was eine Verbesserung um 0,9 Prozentpunkte gegenüber 2017 darstellt und den 

ersten gesamtstaatlichen Haushaltsüberschuss seit 1974 bedeutet. Der strukturelle 

Budgetsaldo betrug -0,4 % des BIP, womit Österreich sein MTO von -0,5 % selbst ohne der 

anrechenbaren „Klauseln“ für Flüchtlinge und Terrorismusbekämpfung erfüllen konnte. Die 

gesamtstaatliche Schuldenquote sank markant von 78,2 % des BIP Ende 2017 auf 73,8 % Ende 

2018, womit auch die Vorgaben der EU-Schuldenregel klar eingehalten wurden. Bis 2023 soll die 

Schuldenquote erstmals seit dem EU-Beitritt 1995 unter die Maastricht-Grenze von 60 % des 

BIP fallen. Der Bundesrechnungsabschluss 2018 dokumentiert die ebenso positive Entwicklung 

des Bundeshaushalts, was sich in einer signifikanten Reduktion des Nettofinanzierungssaldos 

von -6,9 Mrd. € im Jahr 2017 auf -1,1 Mrd. € 2018 manifestiert. Für 2019 bleibt der erste 

administrative Überschuss im Bundeshaushalt seit 1954 das erklärte Ziel, wobei die veränderten 

politischen Rahmenbedingungen das Verantwortungsgefühl und Augenmaß aller politischen 

Entscheidungsträger verlangen. 

 

Stabilitätsorientierte Budgetpolitik 

Grundlinie der österreichischen Budgetpolitik bleibt auch in Zukunft die dauerhafte Erfüllung 

des mittelfristigen Budgetziels, das für die nächsten Jahre bei -0,5 % des BIP liegt. Auch die 

aktuelle Regierung hat sich klar zu einer budgetschonenden Politik bekannt und ist bestrebt, 



 

 

keine neuen Maßnahmen mit substanziellen budgetären Auswirkungen zu setzen. In den 

Plenarsitzungen des Parlaments vor der Sommerpause sind einige parlamentarische Anträge 

gestellt bzw. Beschlüsse mit budgetären Auswirkungen gefasst worden. Das BMF hat durch 

schnelle Wirkungsanalysen der eingebrachten Initiativanträge dem Parlament einen Überblick 

über die finanziellen Auswirkungen zur Verfügung gestellt und auch die Öffentlichkeit 

informiert. Dies betraf vor allem Maßnahmen, die im Stabilitätsprogramm 2018-2023 vom April 

2019 nicht berücksichtigt sind. Hinzu kommt eine durch die EUGH-Judikatur notwendige 

Anpassung bei der Anrechnung von Vordienstzeiten bei Bundesbediensteten, wofür die 

erforderliche Umsetzung ausgearbeitet und beschlossen wurde. Diese Beschlüsse wirken sich 

auf die zukünftigen Budgets aus und verlangen umso mehr nach einem strikten Budgetvollzug 

aller haushaltsleitenden Organe um das Ziel eines ausgeglichenen Bundeshaushaltes sowie der 

Erfüllung der EU- und nationalen Fiskalregeln nicht zu gefährden. 

 

Steuer- und Transfersystem  

Nach derzeitigem Stand wird das Digitalsteuerpaket sowie der erste Teil der Steuerreform der 

Vorgängerregierung, welche insbesondere eine Senkung der SV-Beiträge für Geringverdiener, 

Selbstständige und Landwirte vorsieht, in Form von Initiativanträgen 

(Abgabenänderungsgesetz 2020 und Steuerreformgesetz 2020) noch vor der Nationalratswahl 

im Herbst beschlossen werden. Damit wird der private Konsum als Stütze einer sich 

abflauenden Konjunktur gestärkt und die wachstums- und stabilitätsorientierte Budgetpolitik 

konsequent weitergeführt, deren oberste Prämisse die Erfüllung des mittelfristigen Budgetziels 

ist. Überdies werden vor der Nationalratswahl aller Voraussicht nach auch erste Maßnahmen 

zur Ökologisierung des Steuersystems beschlossen werden, die steuerliche Anreizwirkungen 

zur Unterstützung umwelt- und klimapolitischer Zielsetzungen schaffen. 

 

Strukturelle Reformen 

Aus Sicht des BMF sollten in der neuen Legislaturperiode effizienzsteigernde und 

kostenminimierende strukturelle Reformen zur Sicherung nachhaltiger und langfristig 

tragfähiger öffentlicher Finanzen fortgeführt werden. Dies betrifft insbesondere die 

altersabhängigen Ausgabenbereiche Pflege, Gesundheit und Pensionen, die eine besonders 

dynamische Kostenentwicklung erwarten lassen. 

 Die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Pflege setzt deren dauerhaft 

gesicherte Finanzierung voraus. Die Vorgängerregierung verfolgte hierbei eine Strategie 

zur dauerhaften Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Pflege sowie deren mittel- 



 

 

und langfristige Finanzierung. Das Pflegeversorgungssystem sollte lt. entsprechendem 

Ministerratsbeschluss – ausgehend von der bestehenden Kompetenzverteilung – im 

Sinne der Bürgerinnen und Bürger weitergeführt und ausgebaut werden. Wesentlich 

war in diesem Zusammenhang die Attraktivierung der Pflege und Betreuung zu Hause. 

 Im Gesundheitsbereich besteht ein klares Bekenntnis das Zielsteuerungsabkommen 

zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung auch in den kommenden Jahren 

konsequent weiterzuführen und den Anstieg der öffentlichen Gesundheitsausgaben 

jenen des nominellen BIP-Wachstums anzunähern. 

 Bei den Pensionen bedarf es, wie auch in den länderspezifischen Empfehlungen des 

Rates der Europäischen Union angemerkt, weiterer Anreize um das faktische dem 

gesetzlichen Pensionsantrittsalter anzugleichen. 

Zukunftsorientierte Investitionen 

Um die Attraktivität Österreichs als Wirtschaftsstandort abzusichern bedarf es zudem 

fortwährend zukunftsorientierte Investitionen in Infrastruktur und Humankapital. Gezielte 

Investitionen in diesen Bereichen wirken sich nicht nur positiv auf Wirtschaftswachstum und 

Beschäftigung aus, sondern tragen auch zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und zur 

Erreichung der klimapolitischen Ziele Österreichs bei. Die Vorgängerregierung hat hier erste 

Maßnahmen umgesetzt. Dies umfasst unter anderem den Ausbau der ganztägigen 

Schulformen und das Bildungsinvestitionsgesetz, Erhöhungen des Gesamtbudgets für die 

Universitäten und Forschungseinrichtungen als auch die Erhöhung der Forschungsprämie für 

Unternehmen. Im Bereich der Infrastrukturinvestitionen ist neben der Verkehrsinfrastruktur die 

digitale Infrastruktur zu nennen, zentrale Projekte betrafen das Breitbandförderprogramm und 

die Einführung der nächsten Mobilfunkgeneration (5G-Technologie). 

 

Österreichischer Stabilitätspakt 

Der ÖStP 2012 hat sich als wichtiges Instrument zur Koordinierung der nachhaltigen 

Haushaltsführung der österreichischen Gebietskörperschaften bewährt, jedoch stimmt das BMF 

mit dem Fiskalrat darin überein, dass die Regelungen und deren Anwendung laufend zu 

evaluieren sind und begrüßt die vom FISK eingebrachten Anregungen dazu. Da ein guter Teil 

dieser Anregungen auf eine Änderung des ÖStP 2012 selbst abzielen, werden die Anregungen 

Gegenstand einer Diskussion der Vertragspartner über eine Gesamtänderung des ÖStP sein 

müssen. Dabei werden auch die Ergebnisse der aktuell laufenden Diskussionen auf nationaler 

und europäischer Ebene, aus denen sich entsprechender Anpassungsbedarf des 



 

 

Stabilitätspaktes ergeben kann, berücksichtigt werden. Das BMF begrüßt weiters den bereits 

mit dem FISK etablierten Austausch sowohl auf bilateraler Ebene als auch im Rahmen des 

Österreichischen Koordinationskomitees, der Gelegenheit bietet, die Anregungen des FISK zum 

ÖStP 2012 selbst bzw. dessen Interpretation im Detail zu erörtern. 

 

Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen Österreichs in den letzten Jahren weist in die richtige 

Richtung. Zu dieser positiven Entwicklung tragen neben der günstigen konjunkturellen 

Entwicklung, fallenden Zinszahlungen und dem Wegfall außergewöhnlicher Belastungen, wie 

etwa der Kosten für Bankenpakete, ein strikter Budgetvollzug im täglichen Verwaltungshandeln 

und strukturelle Einsparungen bei. Um auch in Zukunft ein nachhaltiges und 

stabilitätsorientiertes Budget zu gewährleisten, bedarf es weiterer Anstrengungen und 

struktureller Reformen im Einklang mit wachstumsfördernden Investitionen in Bildung und 

klimafreundlicher Infrastruktur. 

 


